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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und 
Digitalisierung 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 18/19572 

über die Digitalisierung im Freistaat Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - 
BayDiG) 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Benjamin Adjei u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 18/22297 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Umsetzung konkretisieren und beschleunigen 
(Drs. 18/19572) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Benjamin Adjei u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 18/22298 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Barrierefreiheit sichern 
(Drs. 18/19572) 

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Benjamin Adjei u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 18/22299 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Transparenz und Open Government 
(Drs. 18/19572) 

5. Änderungsantrag der Abgeordneten Martin Hagen, Dr. Helmut Kaltenhauser, 
Albert Duin u.a. und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/22300 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Digitale Entscheidungsfähigkeit des Freistaates Bayern 
(Drs. 18/19572) 
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6. Änderungsantrag der Abgeordneten Martin Hagen, Dr. Helmut Kaltenhauser, 
Albert Duin u.a. und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/22301 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Festlegung auf offene Software und offene Austauschstandards 
(Drs. 18/19572) 

7. Änderungsantrag der Abgeordneten Martin Hagen, Dr. Helmut Kaltenhauser, 
Albert Duin u.a. und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/22302 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Nutzerzentrierung verankern 
(Drs. 18/19572) 

8. Änderungsantrag der Abgeordneten Martin Hagen, Dr. Helmut Kaltenhauser, 
Albert Duin u.a. und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/22303 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Digitale Handlungsfähigkeit 
(Drs. 18/19572) 

9. Änderungsantrag der Abgeordneten Martin Hagen, Dr. Helmut Kaltenhauser, 
Albert Duin u.a. und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/22304 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Digitale Selbstbestimmung 
(Drs. 18/19572) 

10. Änderungsantrag der Abgeordneten Martin Hagen, Dr. Helmut Kaltenhauser, 
Albert Duin u.a. und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/22305 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Open-Data-Pflicht der bayerischen Behörden zur Bereitstellung offener 
Daten 
(Drs. 18/19572) 

11. Änderungsantrag der Abgeordneten Martin Hagen, Dr. Helmut Kaltenhauser, 
Albert Duin u.a. und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/22306 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Digitalbericht jährlich vorlegen 
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(Drs. 18/19572) 

12. Änderungsantrag der Abgeordneten Martin Hagen, Dr. Helmut Kaltenhauser, 
Albert Duin u.a. und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/22307 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Digitale Kommunikation - Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anwenden 
(Drs. 18/19572) 

13. Änderungsantrag der Abgeordneten Martin Hagen, Dr. Helmut Kaltenhauser, 
Albert Duin u.a. und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/22308 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Bayernserver: Kooperationen mit anderen Ländern und mit dem Bund 
sowie privatwirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten berücksichtigen 
(Drs. 18/19572) 

14. Änderungsantrag der Abgeordneten Martin Hagen, Dr. Helmut Kaltenhauser, 
Albert Duin u.a. und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/22309 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Mindeststandards für die Sicherheit der Informationstechnik 
(Drs. 18/19572) 

15. Änderungsantrag der Abgeordneten Martin Hagen, Dr. Helmut Kaltenhauser, 
Albert Duin u.a. und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/22310 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Datenschutz: Speicherfrist von Protokolldaten 
(Drs. 18/19572) 

16. Änderungsantrag der Abgeordneten Martin Hagen, Dr. Helmut Kaltenhauser, 
Albert Duin u.a. und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/22311 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Datenschutz: Richtervorbehalt bei der Speicherung von Inhaltsdaten 
(Drs. 18/19572) 

17. Änderungsantrag der Abgeordneten Martin Hagen, Dr. Helmut Kaltenhauser, 
Albert Duin u.a. und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/22312 
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zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Rolle des Staatsministeriums für Digitales stärken 
(Drs. 18/19572) 

18. Änderungsantrag der Abgeordneten Annette Karl, Ruth Müller, Flo-
rian von Brunn u.a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 18/22361 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Digitale Grundkompetenzen und Barrierefreiheit 
(Drs. 18/19572) 

19. Änderungsantrag der Abgeordneten Annette Karl, Ruth Müller, Flo-
rian von Brunn u.a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 18/22362 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Steuerungsfunktion des Staatsministeriums für Digitales / Digitalplan 
und Berichtsvorgaben 
(Drs. 18/19572) 

20. Änderungsantrag der Abgeordneten Wolfgang Fackler, Kerstin Schreyer, 
Prof. Dr. Winfried Bausback u.a. CSU, 
Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Gerald Pittner u.a. und Frak-
tion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 18/22541 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz – BayDiG)  
(Drs. 18/19572) 

21. Änderungsantrag der Abgeordneten Gerd Mannes, Franz Bergmüller, 
Uli Henkel u.a. und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/22921 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Digitale Entscheidungsfähigkeit des Freistaates Bayern 
(Drs. 18/19572) 

22. Änderungsantrag der Abgeordneten Gerd Mannes, Franz Bergmüller, Mar-
tin Böhm u.a. und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/22922 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Digitale Entscheidungsfähigkeit des Freistaates Bayern 
(Drs. 18/19572) 
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23. Änderungsantrag der Abgeordneten Gerd Mannes, Franz Bergmüller, Mar-
tin Böhm u.a. und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/22923 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Digitale Daseinsvorsorge 
(Drs. 18/19572) 

24. Änderungsantrag der Abgeordneten Gerd Mannes, Franz Bergmüller, Mar-
tin Böhm u.a. und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/22924 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Freier Zugang zum Internet 
(Drs. 18/19572) 

25. Änderungsantrag der Abgeordneten Gerd Mannes, Franz Bergmüller, 
Uli Henkel u.a. und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/22925 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Digitale Identität 
(Drs. 18/19572) 

26. Änderungsantrag der Abgeordneten Gerd Mannes, Franz Bergmüller, 
Uli Henkel u.a. und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/22926 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Mobile Dienste 
(Drs. 18/19572) 

27. Änderungsantrag der Abgeordneten Gerd Mannes, Franz Bergmüller, 
Uli Henkel u.a. und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/22927 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Offene Daten 
(Drs. 18/19572) 

28. Änderungsantrag der Abgeordneten Gerd Mannes, Franz Bergmüller, 
Uli Henkel u.a. und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/22928 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Digitalplan, Digitalbericht  
(Drs. 18/19572) 
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29. Änderungsantrag der Abgeordneten Gerd Mannes, Franz Bergmüller, 
Uli Henkel u.a. und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/22929 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Digitale Kommunikation 
(Drs. 18/19572) 

30. Änderungsantrag der Abgeordneten Gerd Mannes, Franz Bergmüller, 
Uli Henkel u.a. und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/22930 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Zahlungsabwicklung und Rechnungen 
(Drs. 18/19572) 

31. Änderungsantrag der Abgeordneten Ulrich Singer, Andreas Winhart, 
Gerd Mannes u.a. und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/22931 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Digitale Verfahren als Regelfall 
(Drs. 18/19572) 

32. Änderungsantrag der Abgeordneten Gerd Mannes, Franz Bergmüller, 
Uli Henkel u.a. und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/22932 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Portalverbund Bayern 
(Drs. 18/19572) 

33. Änderungsantrag der Abgeordneten Gerd Mannes, Franz Bergmüller, 
Uli Henkel u.a. und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/22933 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Organisationsportal Bayern 
(Drs. 18/19572) 

34. Änderungsantrag der Abgeordneten Gerd Mannes, Franz Bergmüller, 
Uli Henkel u.a. und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/22934 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Nutzerkonto, Postfach 
(Drs. 18/19572) 
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35. Änderungsantrag der Abgeordneten Gerd Mannes, Franz Bergmüller, 
Uli Henkel u.a. und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/22935 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Funktionsumfang des Nutzerkontos, Datenschutz 
(Drs. 18/19572) 

36. Änderungsantrag der Abgeordneten Gerd Mannes, Franz Bergmüller, 
Uli Henkel u.a. und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/22936 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Digitale Akten 
(Drs. 18/19572) 

37. Änderungsantrag der Abgeordneten Gerd Mannes, Franz Bergmüller, Mar-
tin Böhm u.a. und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/22937 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Digitale Register 
(Drs. 18/19572) 

38. Änderungsantrag der Abgeordneten Gerd Mannes, Franz Bergmüller, 
Uli Henkel u.a. und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/22938 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz - BayDiG) 
hier: Bayernserver 
(Drs. 18/19572) 

39. Änderungsantrag der Abgeordneten Kerstin Schreyer, 
Prof. Dr. Gerhard Waschler, Prof. Dr. Winfried Bausback u.a. und Frak-
tion (CSU), 
Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Gerald Pittner u.a. und Frak-
tion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 18/23580 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung über die Digitalisierung im Freistaat 
Bayern (Bayerisches Digitalgesetz – BayDiG) 
(Drs. 18/19572) 
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I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen durchgeführt werden: 

1. Art. 2 Satz 2 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:  

„2. den Ausbau digitaler Bildungsangebote, insbesondere an Schulen und Hoch-
schulen, sowie allgemeiner digitaler Weiterbildungs- und Informationsange-
bote,“. 

2. Art. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt: 

      „3Der Freistaat Bayern wirkt mit dem Bund und anderen Ländern im Be-
reich der Digitalisierung in geeigneter Weise zusammen.“ 

b)    Folgender Abs. 5 wird angefügt: 

    „(5) Die Behörden des Freistaates Bayern sollen bei Neuanschaffungen 
von Software die Gebrauchstauglichkeit, das Benutzererlebnis und die Be-
nutzerfreundlichkeit berücksichtigen sowie Nutzersicht und Wirtschaftlich-
keit gleichrangig behandeln.“ 

3. Dem Art. 4 wird folgender Abs. 4 angefügt:  

„(4) Die Landratsämter als Aufsichtsbehörden sollen die Gemeinden und 
Verwaltungsgemeinschaften bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich der 
digitalen Verwaltung beraten, fördern und schützen sowie die Selbstverantwor-
tung der handelnden Organe stärken.“ 

4. Art. 5 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Satz 1. 

b) Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„2Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Verwaltung ist durch geeig-
nete Kontroll- und Rechtsschutzmaßnahmen abzusichern.“ 

5. In Art. 12 Abs. 2 Satz 1 werden das Wort „sollen“ durch das Wort „haben“ und 
das Wort „anbieten“ durch das Wort „anzubieten“ ersetzt.  

6. Art. 14 wird wie folgt geändert: 

a) Die bisherigen Sätze 1 und 2 werden Abs. 1. 

b) Nach Abs. 1 wird folgender Abs. 2 eingefügt:  

„(2) 1Die Behörden können für ein datenbasiertes Verwalten vorhan-
dene Daten so kombinieren, dass neue, zukunftsorientierte Leistungen für 
Bürger und Unternehmen entstehen. 2Die Regelungen zum Schutz perso-
nenbezogener Daten bleiben unberührt.“ 

c) Der bisherige Satz 3 wird Abs. 3. 

7. Art. 19 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Die Behörden sind verpflichtet, geeignete Verwaltungsverfahren dem 
Bürger gegenüber digital anzubieten, soweit dies wirtschaftlich und zweckmä-
ßig ist.“ 

8. Art. 21 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift werden die Wörter „ , Datenübermittlung durch Dritte“ ange-
fügt.  

b) In Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Einsatz“ die Wörter „nicht amtli-
cher“ eingefügt.  

9. Art. 23 wird wie folgt geändert:  

a) In Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „aus Registern“ gestrichen. 

b) Die folgenden Abs. 3 bis 5 werden angefügt: 

„(3) 1Im Fall des Abs. 2 darf die datenabrufende Stelle die Nachweise der 
betroffenen Person bei der datenübermittelnden Stelle abrufen, soweit dies 
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zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlich ist und der Nachweis aufgrund an-
derer Rechtsvorschrift bei der betroffenen Person erhoben werden dürfte. 
2Liegen die Voraussetzungen nach Satz 1 vor, darf die datenübermittelnde 
Stelle die Nachweise der betroffenen Person an die datenabrufende Stelle 
übermitteln. 3Datenabrufende Stelle kann die für die Entscheidung über den 
Antrag zuständige Behörde oder auch eine andere öffentliche Stelle sein, 
die dafür zuständig ist, Antragsdaten und Nachweise einzuholen und an die 
für die Entscheidung über den Antrag zuständige Behörde weiterzuleiten. 
4Datenübermittelnde Stelle ist eine Stelle, die über den Nachweis verfügt. 

(4) Die zuständige Behörde darf bei einer Behörde eines anderen Mit-
gliedstaats der Europäischen Union einen Nachweis abrufen, soweit dies 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben für eines der Verfahren nach Art. 14 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) 2018/1724 erforderlich ist.  

(5) Die Übermittlung von Nachweisen an Behörden anderer Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union ist nach Maßgabe von Art. 14 der Verordnung 
(EU) 2018/1724 sowie einem dazu ergangenen Durchführungsrechtsakt zu-
lässig.“ 

10.  Dem Art. 24 Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„3Im Falle des Art. 20 Abs. 3 ist eine Einwilligung des Beteiligten nicht  

erforderlich.“ 

11.  Dem Art. 25 wird folgender Satz 4 angefügt: 

„4Im Falle des Art. 20 Abs. 3 ist eine Einwilligung des Beteiligten nicht  

erforderlich.“ 

12. Art. 26 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 3 werden nach dem Wort „Behörden“ die Wörter „ , Gerichte 
und Staatsanwaltschaften“ eingefügt. 

b) Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Im Satzteil vor Nr. 1 werden nach dem Wort „Behörden“ die Wörter 
„ , Gerichten und Staatsanwaltschaften“ eingefügt. 

bb) In Nr. 1 werden vor dem Wort „aktuelle“ die Wörter „die Verwaltungs- 
und Justizleistungen im Sinne des Abs. 1 sowie“ eingefügt. 

13. Art. 28 wird wie folgt geändert:  

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:  

„(1) Der Freistaat Bayern errichtet und betreibt ein elektronisches, über 
allgemein zugängliche Netze aufrufbares Verwaltungsportal, das die landes-
weite elektronische Abwicklung aller Verwaltungsleistungen und sonstigen 
Verwaltungsverfahren ermöglicht, die über das Organisationskonto im Sinne 
von Art. 29 Abs. 2 Satz 2 abgewickelt werden können (Organisationspor-
tal).“  

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Der Wortlaut wird Satz 1. 

bb) Folgender Satz 2 wird angefügt:  

„2Gleiches gilt für sonstige Verwaltungsverfahren, die nach Abs.1 über 
das Organisationskonto abgewickelt werden können.“ 

14. Art. 29 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:  

„(1) 1Der Freistaat Bayern stellt im Portalverbund Bayern Nutzerkonten 
bereit, über die sich Nutzer für die im Portalverbund angebotenen Verwal-
tungs- und Justizleistungen einheitlich identifizieren und authentisieren kön-
nen. 2Nutzerkonten im Sinne des Satzes 1 können vom Freistaat Bayern 
auch gemeinsam mit dem Bund und anderen Ländern bereitgestellt werden. 
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3Das Nutzerkonto umfasst auch eine Kommunikationsfunktion mit den Be-
hörden sowie ein Postfach, das die Bekanntgabe und Zustellung von Ver-
waltungsakten und die Übermittlung sonstiger elektronischer Dokumente 
und Informationen von den Behörden, Gerichten oder Staatsanwaltschaften 
ermöglicht. 4Nutzerkonten werden als jeweils eigenständige Bürger- und Or-
ganisationskonten angeboten.“ 

b) In Abs. 2 Satz 2 wird nach der Angabe „Art. 26 Abs. 1“ das Wort „zur“ eingefügt. 

c) Dem Abs. 4 wird folgender Satz 5 angefügt:  

„5Die technischen Anforderungen an die Funktionen des Nutzerkontos werden 
durch Bekanntmachung des Staatsministeriums für Digitales im Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat festgelegt.“ 

15. Art. 31 wird wie folgt geändert:  

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nr. 2 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. 

bbb) Nach Nr. 2 wird folgende Nr. 3 eingefügt: 

‚3. durch Dienste anderer Mitgliedstaaten, die nach Maßgabe der 
Verordnung (EU) 910/2014 auf dem Vertrauensniveau 

a) „substanziell“ oder 

b) „hoch“ 

      notifiziert worden sind oder‘. 

ccc) Die bisherige Nr. 3 wird Nr. 4. 

bb) In Satz 3 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt und nach der 
Angabe „3“ wird die Angabe „Buchst. a und Nr. 4“ eingefügt. 

b) In Abs. 3 Satz 2 werden nach dem Wort „Vertrauensniveau“ die Wörter 
‚ „substanziell“ oder‘ eingefügt. 

c) Folgender Abs. 5 wird angefügt: 

„(5) Eine durch Rechtsvorschrift angeordnete Schriftform wird auch er-
setzt 

1.  bei Übermittlung eines elektronischen Dokuments 

a) aus einem Postfach einer Behörde oder einer juristischen Person 
des öffentlichen Rechts im Sinne von § 130a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 der 
Zivilprozessordnung (ZPO) – besonderes elektronisches Behörden-
postfach – oder aus einem elektronischen Gerichts- und Verwal-
tungspostfach eines Gerichts oder einer Staatsanwaltschaft (elektro-
nische Poststelle eines Gerichts oder einer Staatsanwaltschaft) oder 

b) an ein besonderes elektronisches Behördenpostfach oder eine 
elektronische Poststelle eines Gerichts oder einer Staatsanwalt-
schaft, wenn das elektronische Dokument versandt wurde, 

aa) aus einem besonderen elektronischen Anwaltspostfach nach 
§ 31a der Bundesrechtsanwaltsordnung oder einem entspre-
chenden, auf gesetzlicher Grundlage errichteten elektroni-
schen Postfach im Sinne von § 130a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ZPO, 

bb)  aus einem besonderen elektronischen Behördenpostfach oder 
von einer elektronischen Poststelle eines Gerichts oder einer 
Staatsanwaltschaft oder 

cc)  aus einem Postfach einer natürlichen oder juristischen Person 
oder einer sonstigen Vereinigung im Sinne von § 130a Abs. 4 
Satz 1 Nr. 4 ZPO (besonderes elektronisches Bürger- und Or-
ganisationenpostfach) 

oder 
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2. durch die Verwendung von elektronischen Siegeln im Sinne des Ab-
schnitts 5 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014.“ 

16. Dem Art. 37 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

„(5) 1Die Bereitstellung von Diensten aus anderen Ländern zur Nachnut-
zung im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes erfolgt für die 
Behörden, Gerichte und Staatsanwaltschaften über das Staatsministerium für 
Digitales in Zusammenarbeit mit den fachlich zuständigen Ressorts. 2Die Be-
reitstellung von Diensten im Sinne des Satzes 1 an die Behörden erfolgt nach 
Freigabe durch das fachlich zuständige Ressort. 3Das Staatsministerium für Di-
gitales kann sich zur Erfüllung der Aufgabe im Sinne des Satzes 1 auf der 
Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrags der in Art. 52 Abs. 1 genannten 
Anstalt des öffentlichen Rechts bedienen.“ 

17. Nach Art. 51 werden die folgenden Art. 52 bis 55 eingefügt:  

‚Art. 52 

Errichtung der eKom.Unit Bayern 

(1) Es besteht eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit der 
Bezeichnung „eKom.Unit Bayern“ (eKom Bayern). 

(2) Gemeinsame Träger der eKom Bayern sind der Freistaat Bayern sowie 
die Gemeinden, Landkreise und Bezirke. 

(3) Weitere Träger können mit Zustimmung der in Abs. 2 genannten Träger 
durch öffentlich-rechtlichen Vertrag aufgenommen werden. 

 

Art. 53 

Aufgaben und Finanzierung der eKom Bayern 

(1) 1Die eKom Bayern ist als Einrichtung der Leistungsverwaltung Kompe-
tenzzentrum für die Bereitstellung digitaler Verwaltungsleistungen an Bürger 
sowie Unternehmen auf kommunaler Ebene. 2Vorrangig wird die eKom Bayern 
hierbei im Zusammenhang mit Leistungen nach dem „Einer für Alle“-Prinzip 
(„EfA-Leistungen“) tätig. 3Zu diesem Zweck nimmt sie insbesondere folgende 
Aufgaben wahr: 

1) rechtssicherer Transport von EfA-Leistungen anderer Länder an die bayeri-
schen Kommunen, 

2) Koordinierung der Bereitstellung von digitalen Verwaltungsleistungen durch 
bayerische IT-Dienstleister für die Kommunen in Bayern, 

3) Ausrollen von EfA-Leistungen nach Maßgabe der Vorgaben des Staatsmi-
nisteriums für Digitales, 

4) flankierende Beratung der bayerischen Kommunen zur Umsetzung der Auf-
gaben nach den vorbezeichneten Nrn. 1 bis 3. 

(2) Das Nähere hinsichtlich der Aufgaben der eKom Bayern regelt die Sat-
zung. 

(3) 1Für die Erfüllung der Aufgaben nach den Abs. 1 und 2 erhält die eKom 
Bayern vom Freistaat Bayern Finanzmittel als Globalzuweisung. 2Die Finanzie-
rung erfolgt nach Maßgabe und vorbehaltlich eines beschlossenen Landes-
haushalts. 

(4) Die Träger unterstützen die eKom Bayern bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben mit der Maßgabe, dass ein Anspruch der eKom Bayern gegen die Träger 
oder eine sonstige Verpflichtung der Träger, der eKom Bayern Mittel zur Verfü-
gung zu stellen, nicht besteht. 

(5) 1Die eKom Bayern haftet für ihre Verbindlichkeiten mit ihrem gesamten 
Vermögen. 2Die Träger haften nicht für die Verbindlichkeiten der eKom Bayern. 
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Art. 54 

Organisation der eKom Bayern 

(1) 1Die eKom Bayern regelt ihre inneren Verhältnisse durch Satzung. 2Der 
Erlass sowie die Änderung der Satzung bedürfen der Zustimmung durch die 
Aufsichtsbehörde.  

(2) Organe der eKom Bayern sind der Verwaltungsrat und die Geschäfts-
führung. 

(3) 1Der Verwaltungsrat besteht aus neun Mitgliedern. 2Von den Trägern 
entsenden in den Verwaltungsrat  

1. für den Freistaat Bayern 

a) das Staatsministerium für Digitales zwei Vertreter,  

b) das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat zwei Vertreter,  

c) das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration einen Vertre-
ter, 

2. die Gemeinden, Landkreise und Bezirke jeweils einen Vertreter des Bayeri-
schen Gemeindetags, des Bayerischen Städtetags, des Bayerischen Land-
kreistags und des Bayerischen Bezirketags. 

(4) 1Die Entsendung erfolgt für die Dauer von fünf Jahren. 2Für jeden Ver-
treter im Verwaltungsrat ist für den Fall der Verhinderung eine Vertretung zu 
entsenden. 3Eine vorzeitige Abberufung ist durch denjenigen, der die Vertreter 
entsandt hat, zulässig. 4In diesem Fall ist für den Rest der Amtszeit ein neuer 
Vertreter zu entsenden. 5Bis zu dessen Entsendung werden die Aufgaben durch 
den bisherigen Vertreter weiter wahrgenommen. 

(5) 1Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden sowie des-
sen Stellvertretung. 2Der Verwaltungsrat entscheidet mit einer Mehrheit von 
sechs Stimmen, soweit in der Geschäftsordnung nichts anderes bestimmt ist. 
3Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 4Beamte der Träger neh-
men ihre Aufgaben im Verwaltungsrat im Rahmen ihres Hauptamtes wahr. 5Die 
Geschäftsführung nimmt an den Sitzungen des Verwaltungsrates beratend teil. 
6Der Vorsitzende des Verwaltungsrates vertritt die eKom Bayern gerichtlich und 
außergerichtlich. 

(6) Der Verwaltungsrat entscheidet über die grundsätzlichen Angelegenhei-
ten der eKom Bayern, insbesondere über: 

1. strategische und allgemeine Grundsätze für die Tätigkeit der eKom Bayern, 

2. den Erlass von Satzung und Geschäftsordnung für die eKom Bayern und 
ihre Änderungen, 

3. den Sitz der eKom Bayern, 

4. die Feststellung des Wirtschaftsplanes und seine Änderungen, 

5. die Bestellung der Jahresabschlussprüferin oder des Jahresabschlussprü-
fers, 

6. die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses und die Genehmigung 
des Lageberichts, 

7. die Ergebnisverwendung, 

8. die Entlastung der Geschäftsführung, 

9. die Auswahl, Einstellung, Verlängerung und Beendigung des Beschäfti-
gungsverhältnisses der Geschäftsführung, 

10. allgemeine Vereinbarungen und Maßnahmen zur Regelung der arbeits-, 
dienst- und versorgungsrechtlichen Verhältnisse der Beschäftigten und 

11. Grundsatzfragen der Personalverwaltung. 

(7) Der Verwaltungsrat kann sich jederzeit über alle Angelegenheiten der 
eKom Bayern unterrichten lassen. 
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Art. 55 

Geschäftsführung und Aufsicht der eKom Bayern 

(1) 1Die Geschäftsführung wird vom Verwaltungsrat bestellt und führt die 
Geschäfte der eKom Bayern nach wirtschaftlichen Grundsätzen mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmanns im Rahmen der Gesetze, der Satzung und der 
Grundsätze für die Geschäftsführung im Rahmen der Weisungen des Verwal-
tungsrates. 2Der Vorsitzende der Geschäftsführung vertritt die eKom Bayern 
gerichtlich und außergerichtlich. 3Die Geschäftsführung bereitet die Beschlüsse 
des Verwaltungsrates vor und führt diese aus. 4Sie hat den Verwaltungsrat über 
alle wichtigen Vorgänge rechtzeitig zu unterrichten und auf Aufforderung dem 
Verwaltungsrat über alle Angelegenheiten der eKom Bayern Auskunft zu ge-
ben. 5Die erste Geschäftsführung wird durch das Staatsministerium für Digitales 
bestellt. 

(2) 1Der Vorsitzende der Geschäftsführung ist Vorgesetzter der Beschäf-
tigten der eKom Bayern. 2Er entscheidet über die Einstellung und Kündigung 
sowie über weitere arbeitsrechtliche Maßnahmen gegenüber den Beschäftigten 
und übt das Direktionsrecht aus. 

(3) 1Die eKom Bayern unterliegt der Aufsicht des Staatsministeriums für 
Digitales. 2Die Vorschriften der Gemeindeordnung über die staatliche Aufsicht 
gelten entsprechend.‘ 

18. Der bisherige Art. 52 wird Art. 56 und Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„2Die Ausnahmegenehmigungen sind auf höchstens fünf Jahre zu befristen und 
können einmalig für einen Zeitraum von höchstens zwei weiteren Jahren ver-
längert werden.“ 

19. Der bisherige Art. 53 wird Art. 57 und die folgenden Abs. 8 bis 10 werden ange-
fügt: 

„(8) Das Staatsministerium für Digitales wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern, für Sport und 
Integration Bestimmungen über den Aufbau und die Durchführung der Daten-
verarbeitung im kommunalen Bereich sowie die dafür durch die Kommunalen 
Spitzenverbände geschaffenen Einrichtungen zu treffen.  

(9) Das Staatsministerium für Digitales wird ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat durch Rechtsverord-
nung weitere Bestimmungen zu Organisation und Geschäftsführung der eKom 
Bayern zu treffen, insbesondere Fragen zur Wirtschaftsführung, Risikovorsorge 
und Rücklagenbildung, zum Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Personal.  

(10) Durch Rechtsverordnung der Staatsregierung können Regelungen 
zur Verwendung von Wappen und Logos von Behörden der in Art. 1 Abs. 1 ge-
nannten juristischen Personen zum Zwecke der Darstellung von behördenbe-
zogenen Informationen und Online-Verfahren auf Plattformen und Anwendun-
gen des Freistaates Bayern und im Portalverbund des Bundes und der Länder 
getroffen werden.“  

20. Der bisherige Art. 53a wird Art. 57a und in Abs. 6 werden die Wörter „Art. 9 und 
Art. 10 des Gesetzes vom 9. April 2021 (GVBl. S. 150)“ durch die Wörter „die 
Art. 1, 2 und 3 des Gesetzes vom 23. Juni 2022 (GVBl. S. 254)“ ersetzt. 

21. Die bisherigen Art. 53b und 54 werden die Art. 57b und 58. 

22. Der bisherige Art. 55 wird Art. 59 und wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „Art. 53b“ durch die Angabe „Art. 57b“ er-
setzt. 

b) In Abs. 2 wird die Angabe „Art. 53a“ durch die Angabe „Art. 57a“ ersetzt.  

c) In Abs. 3 wird die Angabe „Art. 53b“ durch die Angabe „Art. 57b“ ersetzt.  
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Berichterstatter zu 1: Martin Mittag 
Berichterstatter zu 5 - 17: Albert Duin 
Berichterstatter zu 2 - 4: Benjamin Adjei 
Berichterstatterin zu 18 - 19: Annette Karl 
Berichterstatter zu 20: Martin Mittag 
Berichterstatter zu 21 – 38: Franz Bergmüller 
Berichterstatter zu 39: Martin Mittag 
Mitberichterstatter zu 1: Benjamin Adjei 
Mitberichterstatter zu 2 - 19: Klaus Stöttner 
Mitberichterstatter zu 20: Benjamin Adjei 
Mitberichterstatter zu 21 – 38: Martin Mittag 
Mitberichterstatter zu 39: Benjamin Adjei 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwicklung, 
Energie, Medien und Digitalisierung federführend zugewiesen. Der Ausschuss 
für Fragen des öffentlichen Dienstes und der Ausschuss für Kommunale Fra-
gen, Innere Sicherheit und Sport haben den Gesetzentwurf mitberaten. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf und die Änderungsan-
träge Drs. 18/22297, Drs. 18/22298, Drs. 18/22299, Drs. 18/22300, 
Drs. 18/22301, Drs. 18/22302, Drs. 18/22303, Drs. 18/22304, Drs. 18/22305, 
Drs. 18/22306, Drs. 18/22307, Drs. 18/22308, Drs. 18/22309, Drs. 18/22310, 
Drs. 18/22311, Drs. 18/22312, Drs. 18/22361 und Drs. 18/22362 in seiner 
58. Sitzung am 28. April 2022 beraten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
mit der in I. enthaltenen Änderung Z u s t im m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/22302 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefun-
den. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/22303, 18/22306 und 18/22309 hat 
der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
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Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/22297, 18/22298, 18/22300, 
18/22301, 18/22307 und 18/22310 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/22312 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/22304 und 18/22305 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/22299 und 18/22362 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/22308, 18/22311 und 18/22361 hat 
der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes hat den Gesetzentwurf 
und die Änderungsanträge Drs. 18/22297, Drs. 18/22298, Drs. 18/22299, Drs. 
18/22300, Drs. 18/22301, Drs. 18/22302, Drs. 18/22303, Drs. 18/22304, Drs. 
18/22305, Drs. 18/22306, Drs. 18/22307, Drs. 18/22308, Drs. 18/22309, Drs. 
18/22310, Drs. 18/22311, Drs. 18/22312, Drs. 18/22361, Drs. 18/22362 und 
Drs. 18/22541 in seiner 51. Sitzung am 10. Mai 2022 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
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 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: kein Votum 
 SPD: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zu g e s t im m t  
mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen durchgeführt werden: 

1. Dem Art. 24 Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„3Im Falle des Art. 20 Abs. 3 ist eine Einwilligung des Beteiligten nicht  

erforderlich.“ 

2. Dem Art. 25 wird folgender Satz 4 angefügt: 

„4Im Falle des Art. 20 Abs. 3 ist eine Einwilligung des Beteiligten nicht  

erforderlich.“ 

 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/22541 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: kein Votum 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in die Stellungnahme zum Ge-
setzentwurf seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/22302 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: kein Votum 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/22297, 18/22298, 18/22300, 
18/22301, 18/22303, 18/22304, 18/22305, 18/22306, 18/22307, 18/22308, 
18/22309, 18/22310, 18/22311, 18/22312 und 18/22361 hat der Ausschuss mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: kein Votum 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/22299 und 18/22362 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: kein Votum 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
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4. Der Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport hat den 
Gesetzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 18/22297, Drs. 18/22298, Drs. 
18/22299, Drs. 18/22300, Drs. 18/22301, Drs. 18/22302, Drs. 18/22303, Drs. 
18/22304, Drs. 18/22305, Drs. 18/22306, Drs. 18/22307, Drs. 18/22308, Drs. 
18/22309, Drs. 18/22310, Drs. 18/22311, Drs. 18/22312, Drs. 18/22361, Drs. 
18/22362 und Drs. 18/22541 in seiner 53. Sitzung am 18. Mai 2022 mitbera-
ten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
der Stellungnahme des Ausschusses für Fragen des öffentlichen Dienstes 
zu g e s t im m t .  

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/22541 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in die Stellungnahme des Aus-
schusses für Fragen des öffentlichen Dienstes seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/22302 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefun-
den. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/22303 und 18/22309 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/22297, 18/22298, 18/22300, 
18/22301, 18/22307 und 18/22310 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
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 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/22312 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/22304, 18/22305 und 18/22306 hat 
der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/22299 und 18/22362 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/22308, 18/22311 und 18/22361 hat 
der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

5. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf und die Änderungsan-
träge Drs. 18/22541, Drs. 18/22921, Drs. 18/22922, Drs. 18/22923, 
Drs. 18/22924, Drs. 18/22925, Drs. 18/22926, Drs. 18/22927, Drs. 18/22928, 
Drs. 18/22929, Drs. 18/22930, Drs. 18/22931, Drs. 18/22932, Drs. 18/22933, 
Drs. 18/22934, Drs. 18/22935, Drs. 18/22936, Drs. 18/22937, Drs. 18/22938 
in seiner 62. Sitzung am 07. Juli 2022 und Drs. 18/23580 in seiner 63. Sitzung 
am 14. Juli 2022 in einer 2. Beratung  behandelt. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
unter Berücksichtigung der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses 
für Fragen des öffentlichen Dienstes mit den in I. enthaltenen Änderungen 
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Z u s t im m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/23580 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefun-
den. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/22541 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefun-
den. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/22921, 18/22922, 18/22923, 
18/22924, 18/22925, 18/22926, 18/22927, 18/22928, 18/22929, 18/22930, 
18/22931, 18/22932, 18/22933, 18/22934, 18/22935, 18/22936, 18/22937 und 
18/22938 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

6. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 18/22297, Drs. 18/22298, 
Drs. 18/22299, Drs. 18/22300, Drs. 18/22301, Drs. 18/22302, Drs. 18/22303, 
Drs. 18/22304, Drs. 18/22305, Drs. 18/22306, Drs. 18/22307, Drs. 18/22308, 
Drs. 18/22309, Drs. 18/22310, Drs. 18/22311, Drs. 18/22312, Drs. 18/22361, 
Drs. 18/22362, Drs. 18/22541, Drs. 18/22921, Drs. 18/22922, Drs. 18/22923, 
Drs. 18/22924, Drs. 18/22925, Drs. 18/22926, Drs. 18/22927, Drs. 18/22928, 
Drs. 18/22929, Drs. 18/22930, Drs. 18/22931, Drs. 18/22932, Drs. 18/22933, 
Drs. 18/22934, Drs. 18/22935, Drs. 18/22936, Drs. 18/22937, Drs. 18/22938 
und Drs. 18/23580 in seiner 84. Sitzung am 14. Juli 2022 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 

der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses in der Fassung 
seiner 2. Beratung zu g e s t im m t  mit der Maßgabe, dass im neuen Art. 59 
Abs. 1 Satz 1 als Datum des Inkrafttretens der „1. August 2022“ und im neuen 
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Art. 59 Abs. 4 als Datum des Außerkrafttretens der „31. Juli 2022“ eingefügt 
wird.  
 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/23580 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefun-
den. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/22541 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefun-
den. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/22302 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefun-
den. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/22303, 18/22306 und 18/22309 hat 
der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/22297, 18/22298, 18/22300, 
18/22301, 18/22307 und 18/22310 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
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Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/22312 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/22304 und 18/22305 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/22299 und 18/22362 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/22921, 18/22922, 18/22923, 
18/22924, 18/22925, 18/22926, 18/22927, 18/22928, 18/22929, 18/22930, 
18/22931, 18/22932, 18/22933, 18/22934, 18/22935, 18/22936, 18/22937 und 
18/22938 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/22308, 18/22311 und 18/22361 hat 
der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Kerstin Schreyer 
Vorsitzende 

 


